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Mehrwertverträge
Vorteile für alle Beteiligten
Von Ines Landschek, Berlin / Mehrwertverträge setzen auf eine Geld-
zurück-Garantie. Ein Pharmaunternehmen garantiert dieWirksamkeit
seines Arzneimittels, sonst erhält die Krankenkasse die Kosten für die
Therapie zurück. Dieses Prinzip nutzt auch Patienten.

Bisher hätten Versicherte im Sozialgesetz-
buch (SGB) V nicht unbedingt im Mittel-
punkt gestanden, urteilte Oda Hagemeier,
Berlin-Repräsentantin der Novartis Phar-
ma auf einer Tagung zum Versorgungsma-
nagement, die vergangenenDonnerstag in
Berlin stattfand. »Der Apotheker soll subs-
tituieren, der Arzt fürchtet den Regress
und der Patient bleibt außen vor«, be-
schriebHagemeier die Situation. »Aber seit
Kurzem ist durch die Gesundheitsreform
auch ein politisch gewollter Patientennut-
zen zu spüren.«

Verträge von Kassen und Herstellern
Denn durch den § 130a des SGB V ist es
möglich, dass Krankenkassen mit
Pharmaunternehmen direkte Verträge
schließen. »Der Einsatz innovativer Arznei-
mittel auf der Basis von Verträgen zwi-
schenHerstellern undKrankenkassen kann

Bricht sich eine
Patientin mit
Osteoporose trotz
des Präparats Aclasta
einen Knochen,
bekommt ihre Kasse
die Kosten für die
Aclasta-Therapie vom
Hersteller Novartis
erstattet.
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dazu beitragen, die Versorgung chronisch
Kranker zu verbessern und kostengünsti-
ger zu gestalten«, glaubt Hagemeier.

Novartis habe inzwischen etwa mit
der Hälfte aller Krankenkassen Mehrwert-
verträge über das Präparat Aclasta zur Be-
handlung vonOsteoporose abgeschlossen.
Die bringen folgenden Vorteil: Sollten Os-
teoporosepatienten, die einmal jährlich
das Präparat Aclasta gespritzt bekommen,
sich innerhalb eines Jahres einen Knochen
brechen, erstattet das Pharmaunterneh-
men ohne Ausnahme der entsprechenden
Krankenkasse die Kosten der Arzneimittel-
therapie.

Bisher scheiterte die Verordnung von
Aclasta häufig an den Arzneimittelricht-
größen. »Durch diesen Vertrag wird der
Arzt vonWirtschaftlichkeitsprüfungen be-
freit, was seine Bereitschaft erhöht, Inno-
vationen zu verschreiben«, erklärte Hage-

meier. Die Krankenkassen versuchten ihre
Versicherten auf diese Therapie umzustel-
len, mit Nutzen für den Hersteller. »Dieses
sogenannte Risk-Share-Modell sichert den
Unternehmen Marktanteile und schließt
gesetzlich versicherte Patienten nicht von
innovativen Medikamenten aus. Das ver-
meidet auch Krankenhausaufenthalte«,
bekräftigte Hagemeier den Nutzen von
Mehrwertverträgen für Patienten. Insge-
samt sei eine Ersparnis bei den Gesamthe-
rapiekosten durch die Vermeidung von
Knochenbrüchen zu verzeichnen, und die
Krankenkassen hätten einen Wettbe-
werbsvorteil durch die Rückzahlgarantie.

Hagemann untermauerte ihre Aussa-
ge mit einem zweiten Beispiel: Das Präpa-
rat Lucentis zur Behandlung derMakulade-
generation, seit Januar 2007 zugelassen,
galt ihr zufolge lange als »Penicillin der Au-
genheilkunde«. Nur fehlte den behandeln-
den Augenärzten eine Abrechnungsziffer
für die Injektion. Da die Kassen eine Explo-
sion der Ausgaben befürchteten, musste
jeder Patient die Verordnung einzeln bean-
tragen. Ein enormer Aufwand für Patien-
ten, die unter einer Sehbehinderung lei-
den. Erst durch Verhandlungen zwischen
Pharmaunternehmen und Krankenkassen
kam es zum Abschluss von Mehrwertver-
trägen mit dem Ergebnis, dass die Kassen
die Kosten für den Einsatz von Lucentis ge-
gen Makuladegeneration bis zu einer be-
stimmten Summe übernehmen. Auf der
anderen Seite sorgen die Mehrwertverträ-
ge dafür, dass der Arzt kein Generikum ver-
ordnet. So sei sichergestellt, dass Patien-
ten, die diese Therapie benötigen, sie auch
bekommen.

Seit dem 1. Januar 2011 ist die Pharma-
industrie als vollwertiger Partner entspre-
chend § 140 a SGB V in die integrierte Ver-
sorgung einbezogen. »Schaffen wir es«,
fragte Hagemeier, »dass sich alle Partner
vertrauensvoll an einen Tisch setzen ohne
große Vorbehalte?« Sie vermutet zwischen
noch viel Einsparpotenzial, das sich für eine
bessere Versorgung von Patienten nutzen
ließe. In Großbritannien sei es schon länger
üblich, dass sich Arzneimittelhersteller di-
rekt in die Patientenversorgung einschal-
ten, berichtete Hagemeier. Dadurch sei au-
ßerdem die Compliance der Patienten ge-
stiegen. /

produkt betrachtet werden.« Beispielswie-
se erziele das Präparat »Glivec«, das im Jahr
2001 als OrphanDrug zugelassenwurde, in
einzelnen Indikationsbereichen jeweils
etwa 30 Millionen Euro Umsatz. Der Ge-

samtumsatz mit dem Präparat belaufe
sich derzeit aber auf mehr als 200 Millio-
nen Euro.

Yzer verteidigte die Sonderstellung der
Orphan Drugs: »Die Zulassung für Indikati-

onserweiterungen ist aufwendig, deshalb
ist dieses Verfahren gerechtfertigt.« Zu-
dem beinhalte die Einordnung als Orphan
Drug bereits eine Prüfung des Zusatznut-
zens. /


